
 

 

 
 

 

Merkblatt Baugesuch und Energie 
 
 
 
 
Kantonale Vorgaben 
 
Folgende Grundlagen sind bei Bauvorhaben zu berücksichtigen: 
•  Kantonale Energieverordnung KEnV (in Kraft getreten am 1.9.2016) 
•  Kantonales Energiegesetz KEnG (in Kraft getreten am 1.1.2012) 
 
Die Änderung der Kantonalen Energieverordnung (KEnV) ist am 1. September 2016 in Kraft 

getreten (ohne Übergangsfrist). Sie gilt für alle Baugesuche, die seither bei der Gemeinde Lyss 

eingereicht worden sind. 

 

Informationen dazu befinden sich im Energieordner auf der Homepage der Bau-, Verkehrs- und 

Energiedirektion des Kantons Bern unter: 

http://www.bve.be.ch/bve/de/index/energie/energie/energievorschriften_bau/energieordner.html 

 

 

und kantonales Förderprogramm 

 

Es lohnt sich bei allen Bauvorhaben vorgängig die Möglichkeit eines finanziellen Beitrags vom 

Kanton oder von anderen Institutionen zu prüfen. 

 

Kantonales Förderprogramm: 

http://www.energiefoerderung.bve.be.ch/energiefoerderung_bve/de/index/navi/index.html 

 

 

und spezielle Hinweise zur Gemeinde Lyss 

 
Richtplan Energie der Gemeinde Lyss 
• Mit Hilfe des Richtplans Energie werden Raumentwicklung und Energienutzung besser 

aufeinander abgestimmt. Es bestehen Bericht, Karte und Massnahmenblätter. 
 
Wärme Lyss Nord 
• Der für Neubauten massgebende Gewichtungsfaktor für die Rechnerische Lösung der Wärme 

Lyss Nord beträgt aktuell 0.6. 
 

 
und wo erhalten Sie eine genaue Auskunft dazu? 
 
Bau + Planung, Bahnhofstrasse 10, 3250 Lyss – Thomas Hurst und Cornelia Kessi 
Tel. 032 387 03 10 / bau@lyss.ch 
 
Energieberatung Seeland, Postfach 65, 3054 Schüpfen – Kurt Marti 
Tel. 032 322 23 53 / kurt.marti@energieberatung-seeland.ch 
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